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Kurzreportage

RECHTSBERATUNG IN RHEINKULTUR	

Interdisziplinäres Denken, gebündeltes Know-how und Nähe zum Mandanten – das ist die
Philosophie all der Personen, die hinter dem Namen WDGK stehen.Das Team berät Unternehmen
und Privatpersonen bei allen rechtlichen Problemen. Durch die Spezialisierung der vier Partner auf
unterschiedliche Rechtsgebiete kann nicht nur hohe Beratungsqualität geboten werden. Es
entstehen wertvolle Synergieeffekte – das Recht wird in all seinen Dimensionen erfasst.

Zum Team der Kanzlei gehören Rechtsanwalt & Mediator Marco Grünler, M.M., Rechtsanwältin
Sandra Krieglsteiner sowie die Rechtsanwälte Alexander Dietz und Thomas Weinreich. Die Juristen
vertreten Sie vor jedem deutschen Arbeitsgericht, Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht,
Verwaltungsgericht et cetera.

Die Rechtsanwaltssozietät Weinreich, Dietz, Grünler & Krieglsteiner – WDGK   finden Sie an den
Standorten Köln, Düsseldorf und Wuppertal. Rechtsanwalt & Mediator Grünler und Rechtsanwältin
Krieglsteiner betreuen die Büros in Köln und Wuppertal. Hier werden sie von der Rechtsreferendarin
Eun-Yong Cho unterstützt. Im Düsseldorfer Büro werden die Mandanten von den Rechtsanwälten
Dietz und Weinreich betreut.

Die Kölner Kanzleiräume liegen in Köln-Rodenkirchen gegenüber dem Einkaufszentrum
“Sommershof” und neben dem Kölner Ruderverein. Mandanten mit Pkw finden auf dem   sich
gegenüber den Kanzleiräumen befindlichen   Parkplatz einen Abstellplatz. Durch die nahegelegene
Haltestelle “Rodenkirchen Bahnhof” der Straßenbahnlinie 16 besteht ein guter Anschluss an den
öffentlichen Personennahverkehr. Ferner können die Buslinien 130, 131 genutzt werden.

Sie finden die Büroräume in Düsseldorf im Herzen der Altstadt direkt neben dem Amts- und
Landgericht in der Nähe des Rheins. Zwei Parkhäuser im Umfeld der Kanzlei bieten ausreichend
Abstellfläche. Des Weiteren besteht eine sehr gute Anbindung an die U-Bahnlinien U74 bis U79
sowie an die Straßenbahnlinien 703, 706, 712 und 715. Bitte benutzen Sie die Haltestelle
“Heinrich-Heine-Allee”. Im Übrigen ist der Düsseldorfer Hauptbahnhof etwa fünf Minuten mit der
U-Bahn entfernt.

In Wuppertal liegen die Räumlichkeiten der Kanzlei WDGK in der äußeren Innenstadt oberhalb der
Universität. Für Mandanten stehen zwei kanzleieigene Parkplätze kostenfrei zur Verfügung.

Während der Bürozeiten montags bis freitags von 09.00 bis 18.00 Uhr vereinbaren die
Rechtsanwälte oder das Sekretariat gerne Beratungstermine. Bei Bedarf, beispielsweise im
Krankheitsfall, und nach Vereinbarung können die Termine auch außerhalb dieser Zeiten, am
Wochenende und vor Ort beim Mandanten liegen. Die Mandate werden je nach Standort,
Rechtsgebiet, Kapazität oder Dringlichkeit auf die Rechtsanwälte verteilt.

Es bestehen Kooperationen mit der Rechtsanwaltskanzlei Bednarek & Can in Stuttgart,
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DSP-Rechtsanwälte in Bergheim, Kanzlei Leineweber in Essen, weiteren Kanzleien in Berlin,
München und Dresden, einem Notar und einem Steuerberater sowie mit internationalen
Rechtsanwaltskanzleien in Österreich, Bulgarien, Ägypten, Litauen, Spanien, Holland, Italien und
der Türkei.

Das Team der Sozietät WDGK freut sich darauf, Ihnen bei Ihren rechtlichen Fragen zur Seite zu
stehen.

Mitglied der Rechtsanwaltskammer Köln

Alle Aufträge werden gemäß den folgenden Bestimmungen abgewickelt: Bundesrechtsanwaltordnung (BRAO),

Berufsordnung für Anwälte (BORA), Fachanwaltsordnung (FAO), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), nähere Infos

unter www.brak.de
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Kanzleiprofil

Alexander Dietz

Kanzlei Weinreich Dietz Grünler u. Krieglsteiner

Kommunikation

Liefergasse 5, 40213 Düsseldorf, Deutschland

Tel.: +49 (211) 8681155, Fax: +49 (211) 8681156

, Homepage http://www.wdgk.com

Profil auf rechtsanwalt.com: http://anwalt11508.rechtsanwalt.com

Tätigkeitsschwerpunkte

Forderungsmanagement, Mietrecht, Verkehrsrecht, Verwaltungsrecht

Fachgebiete/Charakteristika

Alexander Dietz wurde 1973 in Düsseldorf geboren. Sein Studium der Rechtswissenschaft
absolvierte er an den Universitäten in Bonn und Freiburg im Breisgau. Dem Referendariat im
Landgerichtsbezirk Koblenz, an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in
Speyer und dem Verwaltungsgericht in Freiburg folgten das zweite juristische Staatsexamen und
die Zulassung zur Anwaltschaft 2003.

Vor der Gründung der Kanzlei WDGK war Herr Dietz zunächst als Rechtsanwalt in der Kanzlei Dr.
Petermann und Wolfering in Düsseldorf überwiegend im Verwaltungsrecht, aber auch im Zivilrecht
tätig. Danach übernahm er die Leitung eines Dezernates in der Kanzlei Strässer Tsangaris
Eggenstein in Solingen mit den Tätigkeitsfeldern Verkehrs-, Miet- und Vertragsrecht. Rechtsanwalt
Dietz korrespondiert in fließendem Englisch.

In der Sozietät WDGK betreut Alexander Dietz die Referate Verwaltungsrecht, Mietrecht,
Verkehrsrecht und Forderungsmanagement.

Die Kanzlei verfügt über eine starke Inkassoabteilung, welche von einer erfahrenen
Rechtsfachwirtin unterstützt wird. Rechtsanwalt Alexander Dietz vertritt seine Mandanten  
Privatpersonen und Unternehmen   bei der außergerichtlichen und gerichtlichen Durchsetzung von
Außenständen. Hier kommt es insbesondere darauf an, dass die erwirkten Titel auch in der
anschließenden Zwangsvollstreckung mit allen Mitteln, die das Zwangsvollstreckungsrecht bietet,
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durchgesetzt werden.

Spezialitäten

Rechtsanwalt Alexander Dietz spezialisierte sich auf das Verwaltungsrecht. Nach der erfolgreichen
Teilnahme am Lehrgang zum Fachanwalt für Verwaltungsrecht berät und vertritt er Sie in allen
Angelegenheiten, die mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen zu tun haben. Sie profitieren von
seiner langjährigen Erfahrung in der Vertretung öffentlicher Einrichtungen und derjenigen, die von
staatlichem Handeln betroffen sind. Auf der Grundlage dieser Erfahrung berät Herr Dietz gezielt.
Das Verwaltungsrecht selbst ist ein Oberbegriff für Rechtsgebiete wie Staatshaftungsrecht,
Straßenrecht und Wegerecht, Polizeirecht und Ordnungsrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht,
kommunales Abgabenrecht oder öffentliches Baurecht. Es regelt im Allgemeinen die
Rechtsbeziehungen zwischen dem Bürger und der öffentlichen Verwaltung.

Innerhalb des Verwaltungsrechts bilden öffentliches Baurecht, Beamtenrecht und
Wirtschaftsverwaltungsrecht (Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Gewerberecht) die wesentlichen
Schwerpunkte von Rechtsanwalt Alexander Dietz.

Das öffentliche Baurecht ist vielschichtig und ohne weiteres nicht eingrenzbar. In vielen Fällen
bestehen Berührungen zu anderen Rechtsgebieten des Verwaltungs-, aber auch des Zivilrechts. In
Betracht kommen zum Beispiel Immissionsschutzrecht, Fachplanungsrecht,
Naturschutzrecht/Forstrecht/Wasserrecht, Abgabenrecht, Erschließungsbeitragsrecht,
Denkmalschutz oder zivilrechtliche Unterlassungsansprüche. Das öffentliche Baurecht umfasst die
Gesamtheit der rechtlichen Regelungen, die sich auf die Zulässigkeit und die Grenzen, die Ordnung
und die Förderung der Errichtung von baulichen Anlagen sowie auf die bestimmungsgemäße
Nutzung dieser Anlagen beziehen. Häufig wiederkehrende Fragen in diesem Bereich beziehen sich
auf Baugenehmigung, Vorbescheid, Baunachbarrecht aus Sicht des Bauherrn und aus Sicht des
Nachbarn, Bebauungsplan, Beitragsrecht Erschließungsbeitrag, Straßenbaubeitrag,
Ausgleichsbetrag et cetera.

Mitglied der Rechtsanwaltskammer Köln

Alle Aufträge werden gemäß den folgenden Bestimmungen abgewickelt: Bundesrechtsanwaltordnung (BRAO),

Berufsordnung für Anwälte (BORA), Fachanwaltsordnung (FAO), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), nähere Infos

unter www.brak.de
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Kanzleiprofil

Marco Grünler

Kanzlei Weinreich Dietz Grünler u. Krieglsteiner

Kommunikation

Liefergasse 5, 40213 Düsseldorf, Deutschland

Tel.: +49 (211) 8681155, Fax: +49 (211) 8681156

, Homepage http://www.wdgk.com

Profil auf rechtsanwalt.com: http://anwalt11508.rechtsanwalt.com

Fachanwaltschaften

gewerblicher Rechtsschutz

Tätigkeitsschwerpunkte

Markenrecht, Mediation, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, gewerblicher Rechtschutz

Fachgebiete/Charakteristika

Marco Grünler, M.M., 1972 in Borna geboren, studierte an den Universitäten in Frankfurt am Main
und Köln Jura. Während des Studiums arbeitete Herr Grünler als studentischer Mitarbeiter in den
Sozietäten Linklaters Oppenhoff & Rädler in Frankfurt am Main und Freshfields Bruckhaus Deringer
in Köln. Das anschließende Rechtsreferendariat absolvierte er im Landgerichtsbezirk Düsseldorf
sowie bei der VIVA Media AG in Köln. Während des Referendariats war Marco Grünler als
Mitarbeiter und Autor für die Sat.1-TV-Produktion “Richterin Barbara Salesch” tätig. Darauf folgte
eine Beschäftigung als juristischer Mitarbeiter in den Sozietäten Freshfields Bruckhaus Deringer in
Köln, Millgramm Schindler & Partner in Köln sowie Hubert & Partner in Mülheim an der Ruhr.

Die Zulassung zur Anwaltschaft erhielt er im November 2004. Marco Grünler korrespondiert in
fließendem Englisch. Außerdem verfügt der Jurist über Grundkenntnisse in Russisch.

Rechtsanwalt Marco Grünler, M.M. berät und betreut Sie in den Bereichen des gewerblichen
Rechtsschutzes (Markenrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Geschmacks- und
Gebrauchsmusterrecht) und Mediation. Er absolvierte 2005 ein zweijähriges postgraduiertes
Studium zum “Master of Mediation” (M.M.) an der Fernuniversität Hagen.
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Unter Mediation ist ein außergerichtliches Konfliktbearbeitungs- und Streitschlichtungsverfahren zu
verstehen, in dem alle am Konflikt Beteiligten mit Unterstützung eines externen, allparteilichen
Dritten (Mediator) freiwillig, eigenverantwortlich und gemeinsam eine fall- und problemspezifische
Konfliktregelung und Konfliktlösung erarbeiten. Es geht darum, die Emotionen bei den beteiligten
Parteien aufzuarbeiten und Feindbilder zu vermeiden. Ein Mediator ist mithin ein Vermittler, welcher
gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden versucht, um so Konflikte dauerhaft lösen zu
können. Ferner können so Kosten reduziert werden. 

Dabei können Sie auf das gute Gespür für Menschen und Situationen, die langjährige Erfahrung
sowie die fachliche Kompetenz des Rechtsanwaltsmediators vertrauen.

Rechtsanwalt & Mediator Grünler ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Mediation (DGM), im
Kölner Anwaltverein (KAV) und im Deutschen Anwaltverein (DAV).

Spezialitäten

Rechtsanwalt & Mediator Marco Grünler spezialisierte sich auf den Bereich gewerblicher
Rechtsschutz. Im Juli 2008 wurde ihm von der Rechtsanwaltskammer Köln gestattet, den Titel
„Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz“ zu führen.

Die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts erfolgt mit Mitteln des zivilrechtlichen Anspruchs. Die
außergerichtliche Streitbeilegung erfolgt mittels Abmahnung und Unterwerfung. Rechtsanwalt
Grünler vertritt sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich in wettbewerbsrechtlichen
Angelegenheiten. Hierzu gehören im weitesten Sinne sowohl Wettbewerbsverstöße nach dem
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) als auch Unterlassungsansprüche nach dem
Unterlassungsklagengesetz (UklaG). Im UKlaG-Verfahren vertritt er Verwender von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB), insbesondere bei der Abwehr von Unterlassungsansprüchen gegen
Entgeltklauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Als spezialisierter Rechtsanwalt verfügt
Herr Grünler über umfassende forensische Kenntnisse. Des Weiteren berät er auch zur Anpassung
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen an das Verbraucherschutzrecht, welches sich durch das
Europäische Gemeinschaftsrecht stetig fortentwickelt.

Hat man einen aussagekräftigen Produktnamen oder Firmennamen, so ist es sinnvoll, sich diesen
als Marke oder Warenzeichen schützen zu lassen. Herr Grünler unterstützt Sie bei der Eintragung
von nationalen, europäischen und internationalen Marken und Warenzeichen, sei es im Vorfeld der
Eintragung, beispielsweise bei der Markenrecherche, oder auch bei der Abwehr einer
Markenverletzung und Warenzeichenverletzung durch Dritte.

In allen rechtlichen Fragen rund um Ideen und Werke (Texte, Fotografien usw.) findet das
Urheberrecht Anwendung. Möglicherweise nutzt oder kopiert ein Dritter Ihre Ideen oder Fotos oder
Sie möchten selbst fremde Bilder und Texte in irgendeiner Weise nutzen. In all diesen und
ähnlichen Fällen ist Rechtsanwalt Grünler gerne bereit, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Seine Tätigkeit hierbei reicht von der Abmahnung einer Urheberrechtsverletzung über die
Beurteilung urheberrechtlicher Gefahren im Vorfeld von geplanten Aktionen bis zum Entwurf und
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der Unterstützung beim Abschluss von Lizenzverträgen. Selbstverständlich steht Rechtsanwalt
Grünler Ihnen auch in allen diesbezüglichen gerichtlichen Auseinandersetzungen zur Seite.

Mitglied der Rechtsanwaltskammer Köln

Alle Aufträge werden gemäß den folgenden Bestimmungen abgewickelt: Bundesrechtsanwaltordnung (BRAO),

Berufsordnung für Anwälte (BORA), Fachanwaltsordnung (FAO), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), nähere Infos

unter www.brak.de
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Kanzleiprofil

Thomas Weinreich

Kanzlei Weinreich Dietz Grünler u. Krieglsteiner

Kommunikation

Liefergasse 5, 40213 Düsseldorf, Deutschland

Tel.: +49 (211) 8681155, Fax: +49 (211) 8681156

, Homepage http://www.wdgk.com

Profil auf rechtsanwalt.com: http://anwalt11508.rechtsanwalt.com

Tätigkeitsschwerpunkte

Arbeitsrecht, Baurecht (privat), Transportrecht, Wohnungseigentum

Fachgebiete/Charakteristika

Thomas Weinreich wurde 1974 in Düsseldorf geboren. Nach dem Abitur studierte er an der
Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster Rechtswissenschaften. Das Rechtsreferendariat
nach dem ersten juristischen Staatsexamen absolvierte er mit dem Schwerpunkt im Arbeitsrecht
unter anderem beim Arbeitsgericht Düsseldorf und bei der Kanzlei Bell und Windisch in Düsseldorf.
Rechtsanwalt Weinreich ist seit 2004 zur Anwaltschaft zugelassen.

Vor der Kanzleigründung war Herr Weinreich zunächst zwei Jahre in der Rechtsabteilung der Firma
Metso Lindemann in Düsseldorf tätig. Dort befasste er sich mit der Abwicklung sämtlicher
Versicherungsschäden der Firma, mit der Überarbeitung der Allgemeinen Geschäftsbedingen
(AGB) und führte Mitarbeiterschulungen durch. Thomas Weinreich spricht gut Englisch.

Rechtsanwalt Thomas Weinreich übernimmt Ihre Mandate aus dem privaten Baurecht, Arbeitsrecht,
Wohnungseigentumsrecht (WEG) und Transportrecht. Des Weiteren berät und vertritt er im Bereich
des Wärme-Contracting.

Einen Schwerpunkt Herrn Weinreichs bildet das Arbeitsrecht. Die Tätigkeit umfasst hier nicht nur
das Aushandeln der Konditionen von Arbeitsvertrag und Dienstvertrag. Hierzu gehört ebenso die
Beratung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu Themen wie Mobbing, Mutterschutz,
Schwarzarbeit, Streitwert, Tariflohn, Überstunden, Urlaub, Vergütung, Versetzung,
Weiterbeschäftigung, Wettbewerbsverbot, Arbeitszeugnis oder drohende Kündigung. Darüber
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hinaus ist Thomas Weinreich Ihr Ansprechpartner zum Handelsvertreterrecht. Außerdem prüft er für
Sie, ob und in welchem Umfang Kündigungsschutz besteht. Hierbei müssen häufig
kollektivrechtliche Aspekte berücksichtigt werden, insbesondere ob betriebsverfassungsrechtliche
Normen missachtet wurden.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Wohnungseigentumsrecht (WEG). Rechtsverhältnisse bei
Wohneigentumsanlagen, wie die Zuordnung von Gebäudeteilen zum Gemeinschaftseigentum und
zum Sondereigentum der einzelnen Wohneigentümer, werden im Wohnungseigentümergesetz
geregelt. Außerdem umfasst es die Rechte der Eigentümer, der Eigentümerversammlung und der
Verwalter.

Das Transportrecht umfasst das Recht der inländischen und der grenzüberschreitenden
Beförderung von Gütern auf allen Verkehrsträgern, also den Gütertransport auf der Straße, auf der
Schiene, in der Luft, auf See, auf Binnengewässern sowie die Kombinationen hiervon, den
multimodalen Transport, der in der Praxis die Mehrzahl der Transporte ausmacht. Auch Spedition,
Umschlag und Lagerhaltung gehören hierher. Den gesetzlichen Rahmen für den nationalen
Transport bildet im Wesentlichen das Handelsgesetzbuch. Die konkrete Ausgestaltung des
Frachtvertrages wird aber im Regelfall durch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) modifiziert,
die im Streitfall einer genauen Kontrolle zu unterziehen sind.

Bei internationalen Transporten kommt eine Vielzahl von internationalen Übereinkommen zum
Tragen, etwa die CMR für Straßentransporte, das Warschauer Abkommen und das Montrealer
Übereinkommen für Lufttransporte, die COTIF/CIM für Schienentransporte und die Haager Regeln,
die Visby-Regeln und die Hamburg-Regeln für Seetransporte. Hier bietet Rechtsanwalt Thomas
Weinreich alle benötigten rechtlichen Dienstleistungen an, insbesondere Unterstützung bei der
Konzeption von Frachtvertrag und Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Durchsetzung und Abwehr
von Ansprüchen im Schadensfall, etwa bei Güterverlust, Güterschaden, Transportschaden oder
verspäteter Ablieferung, Durchführung von Regress und Prozess und Schiedsverfahren. Im Übrigen
bietet der Rechtsanwalt die Überprüfung Ihres Versicherungsschutzes und die Gestaltung von
Logistikvertrag und sonstigen Verträgen sowie AGB für Spediteur, Frachtführer und deren
Auftraggeber.

Spezialitäten

Im privaten Baurecht ist Thomas Weinreich Ihr spezialisierter Ansprechpartner. In diesem
Rechtsgebiet nahm er 2005 erfolgreich am Fachanwaltskurs “Bau- und Architektenrecht” teil. Herr
Weinreich gestaltet Allgemeine Geschäftsbedingungen für Projektentwickler, verhandelt und
formuliert Ihren Generalunternehmervertrag, Subunternehmervertrag oder Architektenvertrag.
Rechtsanwalt Weinreich greift für seine Mandanten ein, sobald der Bauablauf gestört wird, sei es
durch einen erkennbaren Mangel, durch Bauverzögerung oder bei Meinungsverschiedenheiten über
die Vergütung. Dabei wirkt er an den Verhandlungen mit in dem Bestreben, durch frühzeitige
Vergleichsversuche, Schiedsgutachtenverfahren oder andere Maßnahmen der Beweissicherung
schnelle und kostengünstige Lösungen zu erzielen. Herr Weinreich ist auch forensisch tätig und
führt selbständige Beweisverfahren und Vergütungsprozesse sowie Gewährleistungsprozesse.
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Des Weiteren ist Thomas Weinreich ein Spezialist auf dem Gebiet Wärme-Contracting. Die aus
dem Englischen abgeleitete Wortform “Contracting” wird auf die vertragliche Verpflichtung Dritter
angewendet. In der Praxis der Wohnungswirtschaft wird Contracting auf Formen der Versorgung
von Gebäuden oder Wohnsiedlungen mit Energie (wie Wärme, Elektrizität, Kälte oder Licht)
angewendet, die sich aus folgendem Zusammenhang ableiten: Ein Gebäudeeigentümer interessiert
sich in der Regel nicht für Heizungstechnik. Er braucht Wärme — und das möglichst günstig. Also
kauft er statt einer Wärmeerzeugungsanlage auch nur die Wärme bei einem Wärmelieferanten. Der
Wärmelieferant mietet einen Raum im Gebäude oder erwirbt ihn als Eigentum, plant, installiert,
betreibt und finanziert die Heizungsstation in eigener Regie. Die erzeugte Wärme verkauft er an den
Gebäudeeigentümer, der die Kosten verbrauchsabhängig an seine Mieter weitergibt. Somit sind drei
unterschiedliche Interessrichtungen zu berücksichtigen und ggfl. in Einklang zu bringen: Die des
Wärmelieferanten, die des Eigentümers und die des Mieters. Das ganze Verfahren wird vorher
vertraglich genau geregelt — daher die Bezeichnung “Contracting”. Wenden Sie sich bei Bedarf
vertrauensvoll an Rechtsanwalt Thomas Weinreich.

Mitglied der Rechtsanwaltskammer Köln

Alle Aufträge werden gemäß den folgenden Bestimmungen abgewickelt: Bundesrechtsanwaltordnung (BRAO),

Berufsordnung für Anwälte (BORA), Fachanwaltsordnung (FAO), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), nähere Infos

unter www.brak.de
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